
Nähere Informationen ...

... bekommen Sie beim Kundenberater Ihrer 
Betriebskrankenkasse oder bei Ihrem Kinder- 
und Jugendarzt.
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Ein Kind aufwachsen zu sehen, gehört zu den schönsten 
Erfahrungen im Leben, und konfrontiert Eltern manchmal 
auch mit einer Menge Ängste, Zweifel und Fragen. Denn 
schließlich möchte man als Vater und Mutter ja alles rich-
tig machen und stets die beste Entscheidung für seinen 
Sohn oder seine Tochter treffen. Die BKK ist mit Sicher-
heit eine gute Wahl, wenn es um Ihre und die Gesundheit 
Ihres Kindes geht. 

HZV Kinder

Informationen für Eltern

Leinen los für mehr
Gesundheit!

Wir konzentrieren uns schon lange auf die Bedürfnisse 
unserer jüngsten Versicherten und unterstützen Eltern 
beim verantwortungsvollen Umgang mit der Gesundheit 
ihrer Kinder. Und wir tun noch mehr: mit BKK STARKE 
KIDS bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit dem 
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) ein 
neues Programm, das die Vorsorge in den Mittelpunkt 
rückt und dazu beiträgt, Krankheiten besonders früh zu 
erkennen.

Fragen Sie einfach Ihren Kinder- und Jugendarzt nach un-
serem neuen Vorsorge-Programm oder wenden Sie sich 
direkt an Ihre Beraterin oder Ihren Berater bei Ihrer BKK.



Eltern, Kinder- und Jugendärzte
und BKK in einem Boot

Sicher kennen Sie die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9. 
Diese sind zwar recht umfangreich, berücksichtigen aber 
noch lange nicht alle Ursachen für Entwicklungsstörungen 
und Krankheiten wie beispielsweise Übergewicht, moto-
rische Defizite oder psychische Auffälligkeiten und enden 
zudem bereits mit dem 5. Geburtstag Ihres Kindes. Mit der 
Teilnahme am Programm BKK STARKE KIDS können Sie 
diese Lücken in der Vorsorge jetzt schließen: Gemeinsam 
mit Kinder- und Jugendärzten oder pädiatrisch qualifi-
zierten Hausärzten bieten wir Ihnen zusätzliche Untersu-
chungen und optimierte Behandlungsmethoden. 

Ihre Vorteile
	 zusätzliche Vorsorgeunter-

suchungen U10 und U11
	 Erkennen von körperlichen 

	 und geistigen Entwicklungs-
	 verzögerungen

	 Vermeidung von Infek-
	 tionskrankheiten durch 
	 Impfungen

	 Vermeidung von 
	 Doppeluntersuchungen 
	 und -verordnungen

	 Vermeidung von Kran-
	 kenhausaufenthalten

	 der Arzt ist Lotse für die 
gesamte Behandlung 
und koordiniert die Zu-
sammenarbeit mit ande-
ren Fachärzten

U10 – Grundschulcheck
Die zusätzliche Vorsorgeuntersuchung U10 ist für 
Kinder im Alter von sieben bis acht Jahren ge-
dacht. Für diese Altersstufe sieht der Gesetzge-
ber zur Zeit keine spezielle Untersuchung vor.  
Im Zentrum der zusätzlichen U10 stehen:

	� Lese-/Rechtschreibstörungen und Rechen-
störungen

	 Störungen der motorischen Entwicklung
	 die allgemeine Entwicklung des Kindes

					   

	U11 – Schülercheck
Diese Untersuchung ist für Kinder im Alter von 
9 bis 10 Jahren gedacht, auch sie ist eine Ergän-
zung zu den allgemeinen U-Untersuchungen. 
Sie berücksichtigt:
 

	 Schulleistungsstörungen
	 Sozialisations- und Verhaltensstörungen
	 Zahn-, Mund- und Kieferanomalien
	 gesundheitsschädigendes Medienverhalten

 

Kommen Sie jetzt an Bord  

Die Teilnahme am Programm BKK STARKE KIDS 
ist freiwillig und wird von Ihrer BKK im Rahmen 
der hausarztzentrierten Versorgung angeboten. 
Sie haben freie Arztwahl, sofern Ihr Kinder- und 
Jugendarzt oder pädiatrisch qualifizierter 

Hausarzt am Programm teilnimmt. Eine Liste 
finden Sie unter www.bkk-hessen.de.

Teilnahmebedingungen
	 Ihr Kind ist 0 bis 14 Jahre alt
	 Sie verpflichten sich, alle Vorsorge-

	 untersuchungen wahrzunehmen
	 Ihr Arzt hat Sie über Inhalte, Durch-

	 führung und Datenschutz aufgeklärt
	 Sie wählen einen Arzt für mindestens 

	 ein Jahr (Ausnahmen möglich)
	 Sie unterschreiben die Teilnahme-

	 erklärung bei Ihrem Arzt 
	 ambulante Leistungen bei Fachärzten 

erhalten Sie nur auf Überweisung 
(Ausnahme: Notfälle, Augenärzte, 
Frauenärzte, Psychotherapeuten)

	 Ihr Kind nimmt die empfohlenen 
	 Schutzimpfungen wahr

	 Sie stimmen der patientenbezogenen
	 Datenerhebung zu

Sie können Ihre Teilnahme zum Quartalsende bzw. bei 
Ende der Versicherung formlos schriftlich widerrufen.


